
Der Wahlleiter für die Wahlen der Mitglieder der Vollversammlung der Handwerkskammer Konstanz, 
Wahlbüro, Webersteig 3, 78462 Konstanz 

Öffentliche Auslegung des Wahlverzeichnisses nach § 12 Wahlordnung (Anlage C zur 
Handwerksordnung) 

Das Wahlverzeichnis nach § 12 Wahlordnung, das ein Verzeichnis aller in der Handwerksrolle oder im 
Verzeichnis der zulassungsfreien Handwerke und des handwerksähnlichen Gewerbes eingetragenen 
wahlberechtigten natürlichen oder juristischen Personen und Personengesellschaften enthält, wird im 
Zeitraum vom 17. Juni bis zum 5. Juli 2024 in der Handwerkskammer Konstanz, Fachbereich Starter 
Center/ Standortförderung, Zimmer H 1.17, Webersteig 3, 78462 Konstanz zur Einsicht bereitgestellt. 
Das Wahlverzeichnis kann täglich zwischen 8 und 12 Uhr sowie 13 und 16 Uhr eingesehen werden. 

Konstanz, den 4. Juni 2024 

Der Wahlleiter 

 

 

gez. Zeno Danner, Landrat  


